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3. Verstöße gegen diese Anweisung werden als Ver
stöße gegen die Verordnung über das Material- 
und Warenprüfungswesen vom 16. Februar 1950 
gemäß § 13 dieser Verordnung behandelt.

4. Diese Anweisung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

Berlin, den 1. Juli 1951
Staatliche Plankommission 

Zentraiasnt für Forschung und Technik 
Prof. Dr. W. L a n g e

Leiter

Vierzehnte Anweisung 
zur Verordnung 

über das Material- und Warenprüflingswesen 
(Vorläufige Regelung der Probenvorlagepflieht 

auf dem Gebiet der D a eh pap p e n -Pr o dükiion).

Vom 1. Juli 1951

Im Einvernehmen mit -dem Ministerium für 
Schwerindustrie der Deutschen Demokratischen Re
publik wird auf Grund von § 6 Ziffer 1 in Verbin
dung mit § 12 der Verordnung vom 16. Februar 1950 
über das Material- und Warenprüfungswesen (GBl.
S. 136) die gegenüber dem Deutschen Amt für Mate
rial- und Warenprüfung bestehende Pflicht der Be
triebe zur Vorlage von Proben auf dem Gebiet der 
Dachpappen-Produktion wie folgt geregelt:

A. Probenvorlage
Dem Deutschen Amt für Material- und Waren

prüfung, Prüfdienststelle 581 in Altenburg, ehe
maliger Marstall, Fernruf 654, sind von den Her
stellerbetrieben Proben folgender Erzeugnisse vor
zulegen:

Warennirmmer
Dachpappen...................................................... 43 88 30 00

Dachpappen und ähnliche Pappen .. 48 88 00 00

und zwar je eine Probe, bestehend aus vier Ab
schnitten, je 60 cm lang in Bahnbreite (100 cm) erst
malig nach dieser Veröffentlichung

innerhalb des ersten Monats von den Betrieben 
des Landes Sachsen,

innerhalb des zweiten Monats von den Betrieben 
der Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen, 

innerhalb des dritten Monats von den Betrieben 
der Länder Mecklenburg und Brandenburg.

Die Fristen, binnen denen die Probenvorlage im 
gleichen Umfange zu wiederholen ist, setzt die Prüf
dienststelle nach eigenem Ermessen fest, jedoch soll 
der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Prüfungen nicht größer als drei Monate sein.

B. Auswahl und Kennzeichnung der Proben
Die unter A genannten Proben sind einmal auf 

50 mal 60 cm zu kniffen und transportsicher zu ver
packen. Die Proben sind zu kennzeichnen durch An
gabe des Herstellers, der Qualität und der Waren
nummer nach dem Allgemeinen Warenverzeichnis 
1951.

In der Versandanzeige sind diese Angaben zu wie
derholen und gegebenenfalls zu ergänzen durch Mit
teilung eigener Untersuchungsergebnisse.

C. Allgemeine Bestimmungen

1. Vorlagepflichtig ist der Hersteller.

2. Für die Probeentnahme und -Vorlage ist in volks
eigenen Betrieben jeweils der Leiter der techni
schen Kontrollorganisation verantwortlich, in 
allen anderen Betrieben der Leiter des Betriebes 
gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Betriebs
gewerkschaftsleitung.

3. Verstöße gegen diese Anweisung werden als Ver
stöße gegen die Verordnung vom 16. Februar 1950 
über das Material- und War enprüfungs wesen 
(§ 13) behandelt.

4. Diese Anweisung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

Berlin, den 1. Juli 1951

Staatliche Plankommission 
Zentralamt für Forschung und Technik 

Prof. Dr. V/. L a n g e 
Leiter

Hinweis auf Veröffentlichungen 
im Miaisteriablatt der Deutschen Demokratischen Republik

Ausgabe Nr. 21 vom 9. Juli 1951 enthält:
Seite

Anweisung vom 20. Juni 1951 zur Errichtung von Betriebsarchiven in den dem Ministerium der 
Finanzen der Deutschen Demokratischen Republik unterstellten Spitzeninstituten und -verbänden 
auf dem Gebiete des Geld- und Kreditwesens .....................................................................................................................  83

Bekanntmachung vom 29. Juni 1351 über die Verbindlichkeit von Kollektivverträgen ......................................................... 84

Herausgegeben von der Regterungskanzlei der Deutschen Demokratischen Republik — Verlag: (363) Deutscher Zentralverlag, 
Berlin O 17, Michaellcirchstr. 17 — Fernsprecher: 67 64 11 — Postscheckkonto: 1400-25 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender 
Bezug nur durch die Post— Bezugspreis: Vierteüährlich 4,— DM eänschl. Zustellgebühr— Einzelnummern je Seite 0.C3 DM sind 
vom Verlag oder durch den Buchhan^l zu beziehen — Druck: (125) Greif Graphischer Großbetrieb, Werk XI, Beriin-Treptow,

Am Treptower Park 28-30


